


Lösung

1. Anspruch des B gegen A auf Lieferung eines Golfschläger-Sets aus § 433 I 1

a) Anspruch entstanden (+), Kaufvertrag

b) Anspruch erloschen nach § 275 I wegen Unmöglichkeit

· Zwar Gattungsschuld, aber Konkretisierung nach § 243 I, II ?

· Seinerseits Erforderliche bei Schickschuld: Aussondern und an ordnungsgemäß ausgewählte Übermittlungsperson übergeben (+)

· Konkretisierung (+)

· Unmöglichkeit nach § 275 I (+)

2. Anspruch des B gegen A auf Abtretung der Ansprüche des A gegen C aus § 285 analog iVm. Grundsätzen der Drittschadensliquidation

a) A hat Anspruch, aber keinen Schaden

· Anspruch aus §§ 280 I, 662 sowie § 823 I (Eigentumsverletzung)

· Schaden?

· Evt. kann er den Kaufpreis nicht mehr fordern

· Grundsatz: § 326 I 1 1.HS Entfallen der Gegenleistungspflicht wegen Leistungsbefreiung des A nach § 275 I

· Ausnahme: § 447 (anwendbar, weil kein Verbrauchsgüterkauf iSd. § 474)

· VSS des § 447 (+), Übergang der Gegenleistungsgefahr (+)

· V kann Kaufpreis fordern, keinen Schaden

b) B Schaden, keinen Anspruch

· Kein Schuldverhältnis mit C

· Vertrag A und C = Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte? (-) fehlt Gläubigernähe

· auch kein deliktischer Anspruch, weil noch Eigentum des A

· Schaden: muss wegen § 447 noch den Kaufpreis bezahlen

c) Zufällige Schadensverlagerung

· Gesetzlich geregelte Regel zur Gegenleistungsgefahr nach § 447 führt zu zufälliger Schadensverlagerung 

· § 447 soll wegen Abweichung von grundsätzlichen Schuldnerpflichten dem Gläubiger die Gegenleistungsgefahr auferlegen

· jedoch keine gerechte Regelung zur Schadenstragung treffen

· VSS der DSL (+)

· Schaden wird zum Anspruch gezogen, A kann damit „Drittschaden“ liquidieren

· B hat gegen A einen Anspruch auf Abtretung dieses Anspruchs, § 285 analog (wenn A ihn schon geltend gemacht hat: Herausgabe Erlangten)

